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Leistungsbeschreibung 
 

 
Gegenstand:  
Die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung (DKJS) mit Sitz in Berlin vergibt einen Rah-
menvertrag zur Erstellung von öffentlichkeitswirksamen Materialien (ohne Druck) im 
Rahmen des bestehenden Programmdesigns für das Programm „Ideen für mehr! 
Ganztägig lernen“, gefördert durch das Bundesministerium für Bildung und For-
schung.  
 

Art und Umfang der Leistung der Leistung: 
Der Rahmenvertrag umfasst die grafische Entwicklung und Betreuung der im Folgen-
den beispielhaft  aufgezählten Druckerzeugnisse, von Werbe- und Ausstellungsmate-
rialien im Sinne dieses Programmdesigns, sowie die Betreuung von Nachdrucken. 
Weiterhin verpflichtet sich der Auftragnehmer, die Abstimmungen mit den Druckerei-
en sowie die Qualitätsüberwachung der zu erstellenden Druckerzeugnisse verant-
wortlich zu übernehmen.   
 
Die grafische Konzeption der Materialien umfasst u.a. Poster, Informationsbroschü-
ren und –Flyer, Einladungskarten, Urkunden, Rückwände für Ausstellungen, die Ges-

taltung von Give-Aways wie Kugelschreiber, Luftballons, Buttons sowie ein grafisches 
Gesamtkonzept und Corporate Design für die neue Programmphase. Darüber hinaus 
sind für die im Programm eingebundenen so genannten Serviceagenturen, die derzeit 
in 16 Bundesländern existieren, Vorlagen/Templates zu erstellen, die individuell 
durch die Einbindung verschiedener Texte, Logos und Kontaktdaten von den Service-
agenturen angepasst werden können. Zu den betreffenden Materialien gehören z.B. 
Briefpapier, Faxvorlagen, Präsentationen, Urkunden sowie Visitenkarten.  
 
Die mit den zu erstellenden Materialien verbundenen Druckaufträge werden wie folgt 
durchgeführt: Der Auftragnehmer holt jeweils drei Angebote von Druckereien ein und 

legt sie der DKJS vor. Die DKJS entscheidet über die Auswahl des günstigsten Anbie-
ters und vergibt den Auftrag an diesen in eigener Verantwortung.  
 
Da der Umfang der Leistungen zum Zeitpunkt der Ausschreibung nicht vollumfänglich 
und verbindlich zu definieren ist, müssen die Bieter zum Zweck der Vergleichbarkeit 
der Angebote ihre Stundensätze in der Tabelle (Anlage 2 ) verbindlich angeben sowie 
eine exemplarische Berechnung einer typischen Dienstleistung vornehmen. 
 
 


